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Allgemeine Versicherungsbedingungen 

für die Haftpflichtversicherung (AHB) 

 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 
§ 2 Vorsorge-Versicherung 
§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 
§ 4 Ausschlüsse 
§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren 
§ 6 Rechtsverlust 
§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungs-

anspruchs 
§ 8 Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prämienangleichung, 

Prämienrückerstattung 
§ 9 Vertragsdauer, Kündigung 
§ 10 Verjährung, Klagefrist 
§ 11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

§ 12 Widerrufsrecht 
§ 13 Gerichtsstände 
§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen 
§ 15 Schlussbestimmung 
 
Besondere Bedingungen, Risikobeschreibungen und Erläuterungen für 

die Haftpflichtversicherung von gewerblichen und beruflichen Risiken, 

sowie der Vereinshaftpflichtversicherung 

 
Umwelthaftpflicht-Basis-Versicherung 
Anlagen-Regress-Risiko 
Umwelthaftpflicht-Modell 
Vermögensschäden 

 

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4) 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz für den Fall, dass er wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, 
die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Perso-
nenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen 
(Sachschaden) zur Folge hat, für diese Folgen aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Drit-
ten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht 
a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-

gebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten 
des Versicherungsnehmers (versichertes „Risiko“); 

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, 
soweit sie nicht in dem Halten oder Führen von Luft-, Kraft- oder 
Wasserfahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen; bei 
Erhöhungen des übernommenen Risikos die durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt fol-
gendes:  

 Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. 

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder 
wenn der Zustand wieder hergestellt ist, der vor der Erhöhung 
bestanden hat. 

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss 
der Versicherung neu entstehen, gemäß § 2 (Vorsorge-Versiche-
rung). 

3. Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung aus-
gedehnt werden auf die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schädigung, die weder durch Personenschaden noch durch Sach-
schaden entstanden ist, sowie wegen Abhandenkommens von Sa-
chen. Auf die Versicherung wegen Abhandenkommens von Sachen 
finden die Bestimmungen über Sachschaden Anwendung. 

 

§ 2 Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 c)  

Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den sonstigen 
Vertragsbestimmungen folgende besondere Bedingungen: 
1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen 

Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf. 
 Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des 

Versicherers, die auch durch einen der Prämienrechnung beige-
druckten Hinweis erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang 
dieser Aufforderung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Un-
terlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder 
kommt innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem 
Versicherer eine Vereinbarung über die Prämie für das neue Risiko 
nicht zustande, so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe - rück-
wirkend vom Gefahreneintritt ab - fort. Tritt der Versicherungsfall ein, 
bevor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 
der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die 
Anzeigefrist nicht verstrichen war. 

2. Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 250.000 Euro für 
Personenschaden und 80.000 Euro für Sachschaden begrenzt, sofern 
nicht im Versicherungsschein geringere Deckungssummen festge-
setzt sind. 

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, wel-
che verbunden sind mit  
a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino und 

Filmunternehmungen, Zirkussen und Tribünen, ferner von Luft- 
und Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von Ruderbooten) 
und dem Lenken solcher Fahrzeuge sowie der Ausübung der 
Jagd; 

b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung 
von und Handel mit explosiven Stoffen, soweit hierzu eine be-
sondere behördliche Genehmigung erforderlich ist; 

c) dem Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen;  
d) dem Halten und Hüten von Hunden und Pferden. 

 

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 

I. Der Versicherungsschutz beginnt, vorbehaltlich einer anderen Ver-
einbarung, mit der Einlösung des Versicherungsscheins durch Zah-
lung der Prämie, zu der auch die im Antrage angegebenen Kosten*) 
und etwaige öffentliche Abgaben**) gehören. 

 Die erste oder einmalige Prämie wird, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. 
*) Ausfertigungsgebühr 
**) Versicherungssteuer 
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Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der 
Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.  
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
II. 1. Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die Prüfung der 

Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie 
den Ersatz der Entschädigung, welche der Versicherungsnehmer 
aufgrund eines von dem Versicherer abgegebenen oder geneh-
migten Anerkenntnisses, eines von ihm geschlossenen oder ge-
nehmigten Vergleichs oder einer richterlichen Entscheidung zu 
zahlen hat. Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung 
fest, ist die Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten. 

 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidi-
gers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen, gegebenenfalls die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungs-
fall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder 
ist ihm die Anwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen 
Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
nachgelassen, so ist der Versicherer an seiner Stelle zur Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet. 

2. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungssummen die Höchst-
grenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden 
aus derselben Ursache oder mehrere Schäden aus Lieferungen der 
gleichen mangelhaften Waren gelten als ein Schadenereignis. 

 Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Schadenereignis mit einem im Versicherungsschein festge-
legten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt. 

 Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine Gesamt-
leistung für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres auf ein 
Mehrfaches der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
den Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der Versi-
cherer den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers 
auf seine Kosten. 

4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden grundsätz-
lich nicht als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet 
(vgl. aber Ziffer III .1.). Dies gilt nicht bei einer Inanspruchnahme 
vor Gerichten in USA/Kanada. Hier erfolgt eine Anrechnung. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Auf-

wendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei 
oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 

III. 1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, 
so hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, 
und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Scha-
denereignis entstehende Prozesse handelt. Der Versicherer ist in 
solchen Fällen berechtigt, durch Zahlung der Versicherungs-
summe und seines der Versicherungssumme entsprechenden 
Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren 

 Leistungen zu befreien. 
2. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-

lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus demselben Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leisten-
de Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente erstattet. Der Kapital-
wert der Rente wird zu diesem Zweck auf Grund der vom Statis-
tischen Reichsamt aufgestellten allgemeinen deutschen Sterbe-
tafel für die Jahre 1924 bis 1926, männliches Geschlecht (Statis-
tik des Deutschen Reiches, Band 401), und eines Zinsfußes von 
jährlich 4 Prozent ermittelt. 

3. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
an dem Widerstand des Versicherten scheitert, so hat der Versiche-
rer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

§ 4 Ausschlüsse 

I. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Versicherungs-
schutz nicht auf: 
1. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags- oder beson-

derer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festge-
setzte Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der 
Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche. 

3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen, jedoch sind Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch 
VII mit gedeckt. 

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, 
Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie 
den Vorbereitungen hierzu (Training). 

5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch 
allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen 
oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und 
dgl.), ferner durch Abwasser, Schwammbildung, Senkungen von 
Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines 
Teiles eines solchen), durch Erdrutschungen, Erschütterungen 
infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmungen stehender 
oder fließender Gewässer sowie aus Flurschaden durch Weide-
vieh und aus Wildschaden. 

6. Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn  

a) der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht er-
langt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind. 

b) die Schäden 
– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss 
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;  

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerbli-
chen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfs-
mittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Benutzung betroffen waren;  

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 
Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbe-
reich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss 
gilt nicht, wenn der VN beweist, dass er zum Zeitpunkt 
der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkeh-
rungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 
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 Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von 
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche  
– auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;  
– wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung 

durchführen zu können;  
– wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschulde-
ten Erfolges;  

– auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;  

– auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leis-
tung;  

– wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleis-
tungen. 

 Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt. 
7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 

mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- 
und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern 
erzeugte Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*) 

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung auf 
Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) und alle sich dar-
aus ergebenden weiteren Schäden. Dies gilt nicht 
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken wie  

– Privat-Haftpflichtversicherung  
– Haftpflichtversicherung für Wassersportfahrzeuge 
– Pferde- und Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
– Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
– Bauherren-Haftpflichtversicherung 
– Jagd-Haftpflichtversicherung 
– Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 

 oder 
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche 

wegen Schäden durch Umwelteinwirkung erhoben werden, die 
durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Er-
zeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Ar-
beiten entstehen (Produkthaftpflicht),  

 es sei denn,  
 sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 

Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe her-

zustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-

liegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt;  

– Abwasseranlagen 
oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:  
1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-

sätzlich und widerrechtlich herbeigeführt haben. Bei der Liefe-
rung oder Herstellung von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten 
steht die Kenntnis von der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
der Waren usw. dem Vorsatz gleich. 

2. Haftpflichtansprüche 
a) aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungs-

nehmers, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder 
die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Perso-
nen gehören, 

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-
sicherungsvertrages, 

c) von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder be-
schränkt geschäftsfähiger Personen, 

d) von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern 
nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaften, 

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten 
oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine, 

f) von Liquidatoren. 
 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner i. S. d. Lebens-

partnerschaftsgesetzes, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und       
-kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und            
-kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind). 

 Die Ausschlüsse unter b) - f) erstrecken sich auch auf Haftpflicht-
ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, 
wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben. 

3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der 
Versicherungsnehmer besonders Gefahrdrohende Umstände, 
deren Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konn-
te und verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, 
gilt ohne weiteres als besonders Gefahrdrohender. 

4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der     
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers ent-
steht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräu-
ßerten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass der Versicherungs-
nehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versiche-
rungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung 
von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen 
infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursa-
che entstehen, und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen und Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6) 

§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren

1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, 
das Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge 
haben könnte. 

2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 14) unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen. 

 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder 
ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den 
Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat.  

 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Wo-
che nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 

 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich 
geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm 

der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu er-
statten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen 
Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens. 

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der 
Weisungen des Versicherers, nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur 
Klarstellung des Schadenfalles dient, sofern ihm dabei nichts Unbilli-
ges zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des 
Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu un-
terstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte  

 
 
 *) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich nach dem Atomgesetz. 

 Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und 
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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 zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug 
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Be-
urteilung des Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden. 

4. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der 
Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Versicherer zu über-
lassen, dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten An-
walt Vollmacht und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig 
erachteten Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Ver-
fügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne 
die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch 
zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

5. Der Versicherungsnehmer soll nicht ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers einen Haftpflichtanspruch ganz oder zum Teil oder ver-

gleichsweise anerkennen oder befriedigen. Bei Zuwiderhandlungen 
ist der Versicherer von der Leistungspflicht frei, wenn die Befriedi-
gung oder Anerkennung nicht der Sach- und Rechtslage entspricht. 

6. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse das 
Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, dieses Recht auf seinen Na-
men von dem Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen un-
ter Ziffer 3 bis 5 finden entsprechende Anwendung. 

7. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Ab-
wehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

§ 6 Rechtsverlust

1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer 
hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht. 

2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-

henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach § 6 Abschnitt 1.  zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

 

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-15) 

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsanspruchs

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere 
Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden alle in 
dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers ge-
troffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße An-
wendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben 
dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4 Ziff. II. 2. 
genannten Personen gegen die Versicherten sowie Ansprüche von 
Versicherten untereinander sind von der Versicherung ausgeschlos-
sen. 

3. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststel-
lung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht über-
tragen werden. 

§ 8 Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prämienangleichung, Prämienrückerstattung 

I. 1. Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 Ziff. 1.) zahlba-
ren regelmäßigen Folgeprämien sind, soweit nichts anderes ver-
einbart wurde, am Monatsersten des jeweiligen Prämienzeit-
raumes, sonstige Prämien bei Bekanntgabe an den Versiche-
rungsnehmer einschließlich etwaiger öffentlicher Abgaben*) 
und einer Hebegebühr, zu entrichten. 

2. Unterbleibt die Zahlung, so ist der Versicherungsnehmer auf sei-
ne Kosten unter Hinweis auf die Folgen fortdauernden Verzugs 
schriftlich zur Zahlung innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
aufzufordern. 

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Frist mit der 
Zahlung der Prämie oder der Kosten im Verzug, gilt Folgendes: 
Bei Versicherungsfällen, die nach Ablauf dieser Frist eintreten, ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsnehmer in der Fristbestimmung auf diese Rechts-
folge hingewiesen wurde. 

 Der Versicherer ist berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Die Kündigung kann 
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist ausgesprochen 
werden. In diesem Fall wird die Kündigung zum Fristablauf wirk-
sam, wenn in dem Kündigungsschreiben darauf hingewiesen 
wurde. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 
oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zah-
lungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist. 

4. Bei Teilzahlung der Jahresprämie werden die noch ausstehen-
den Raten der Jahresprämie sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät. 

II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer 
Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen der 
Prämienrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, Mittei-
lung darüber zu machen, ob und welche Änderung in dem versi-
cherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemes-
sung gemachten Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist in-
nerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu machen. 
Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben durch die Ge-
schäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige 
Angaben zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienun-
terschieds vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern letzte-
rer nicht beweist, dass die unrichtigen Angaben ohne ein von 
ihm zu vertretendes Verschulden gemacht worden sind. 

2. Auf Grund der Änderungsanzeigen oder sonstiger Feststellun-
gen wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt der Verände-
rung richtig gestellt. Sie darf jedoch nicht geringer werden als 
die Mindestprämie, die nach dem Tarif des Versicherers zur Zeit 
des Versicherungsabschlusses galt. Alle entsprechend § 8 Ziff. III 
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
oder Ermäßigungen der Mindestprämie werden berücksichtigt. 
Beim Fortfall eines Risikos wird die etwaige Minderprämie vom 
Eingang der Anzeige ab berechnet. 

 
 *) Versicherungssteuer 
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3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige 
rechtzeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, für 
welche die Angaben zu machen wären, an Stelle der Prämienre-
gulierung (Ziff. II. 1.) als nachzuzahlende Prämie einen Betrag in 
Höhe der für diese Zeit bereits gezahlten Prämie verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich, aber noch innerhalb zweier 
Monate nach Empfang der Aufforderung zur Nachzahlung ge-
macht, so ist der Versicherer verpflichtet, den etwa zuviel gezahl-
ten Betrag der Prämie zurückzuerstatten. 

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherun-
gen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung. 

III. 1. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden 
Jahres, um welchen Prozentsatz sich der Durchschnitt der Scha-
denzahlungen, welche die zum Betrieb der allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer im vergangenen 
Kalenderjahr geleistet haben, gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 
rundet er auf die nächst niedrigere durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. 

 Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Schadener-
mittlung, die aufgewendet worden sind, um die Versicherungs-
leistungen dem Grunde und der Höhe nach festzustellen. 

 Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
gilt die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu an-
gemeldeten Schadenfälle. 

2. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den 
sich aus Ziff. 1. Absatz 1 Satz 2 ergebenden Prozentsatz zu ver-
ändern (Prämienangleichung). 

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers 
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Pro-
zentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 1. Absatz 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf der 
Versicherer die Folgejahresprämie nur um den Prozentsatz erhö-
hen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach 
seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr er-
höht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

3. Liegt die Veränderung nach Ziff. 1. Absatz 1 oder Ziff. 2. Absatz 2 
unter 5 Prozent, so entfällt eine Prämienangleichung. Diese Ver-
änderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berück–
sichtigen. 

4. Die Prämienangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen Folge-
jahresprämien. Sie wird dem Versicherungsnehmer mit der Prä-
mienrechnung bekannt gegeben. 

5. Soweit die Folgejahresprämie nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet wird, findet keine Prämienangleichung statt. 

IV. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder 
wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend aufgehoben oder 
ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Prämie oder 
Geschäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen    
(z. B. §§ 39 und 80 VVG). 

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf 
den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat. Das gleiche gilt im Falle der Kündi-
gung des Versicherungsnehmers wegen Angleichung der Folgejahres-
prämie (§ 9 Ziff. II. 1.). 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung 

I. Der Vertrag ist zunächst für die im Versicherungsschein festgesetzte 
Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr, so bewirkt die 
Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des 
Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, 
wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf des Vertrages schriftlich 
erklärt wird; sie soll durch eingeschriebenen Brief erfolgen. 

II. 1. Erhöht der Versicherer aufgrund der Prämienangleichung ge-
mäß § 8 Ziff. III .2 .die Prämie, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, so kann der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des 
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das Versiche-
rungsverhältnis kündigen. 

2. Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, 
wenn von dem Versicherer auf Grund eines Versicherungsfalles 

eine Schadenersatzzahlung geleistet oder der Haftpflichtan-
spruch rechtshängig geworden ist oder der Versicherer die Leis-
tung der fälligen Entschädigung verweigert hat. 

 Das Recht zur Kündigung, die seitens des Versicherers mit einer 
Frist von einem Monat, seitens des Versicherungsnehmers mit 
sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu erfolgen hat, erlischt, wenn es nicht spätestens 
einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit 
durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt 
oder das Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird. 

III. Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie dem Ver-
tragspartner innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Frist zugegan-
gen ist. 

IV. Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall kom-
men, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 

§ 10 Verjährung, Klagefrist 

Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.  

Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemel-
det worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.  

§ 11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

I. 1. Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrages 
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr 
erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die 
Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Ver-
sicherers, den Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten In-
halt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, 
gilt im Zweifel als erheblich. 

2. Ist die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so 
kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das gleiche 
gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb un-
terblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis 
des Umstandes arglistig entzogen hat. 

3. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist. 

II. 1. Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, 
wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige 
gemacht worden ist. 

2. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem 
Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

III. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände anhand schrift-
licher, von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, kann der 
Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach 
welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger 
Verschweigung zurücktreten. 

IV. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem 
Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das 
Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versi-
cherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich 
darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Ver-
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schulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last 
fällt. 

V. 1. Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

2. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer. Im Fall des Rücktritts sind, soweit das Versiche-
rungsvertragsgesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes 
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem 
Zeitpunkt des Empfangs an zu verzinsen. 

VI. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so bleibt die Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, 
wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt 
ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

VII. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 12 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 

1. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Text-
form zugegangen sind. Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt 
die Widerrufsfrist nicht, bevor wir auch die speziell für diesen Ver-
triebsweg geltenden zusätzlichen Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 
Satz 1 BGB erfüllt haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

 
2. Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz 

und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrages, der auf die 

Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung 
nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf 
der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen den gesamten Beitrag. Beiträ-
ge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs. 

 
3. Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 

Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag wei-
ter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat.  

§ 13 Gerichtsstände 

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 

aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-

cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versi-
cherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesell-
schaft ist. 

 
3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen 

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind 
schriftlich abzugeben und sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.  

2. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die Ände-
rung aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 

ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes nach der letzten 
dem Versicherer bekannten Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbe-
betrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen von § 14 1. entsprechende An-
wendung. 

§ 15 Schlussbestimmung 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt 
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die 
aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versiche-
rungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 
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Bedingungen, Risikobeschreibungen und Erläuterungen für die Haftpflichtversicherung von gewerblichen 

und beruflichen Risiken sowie der Vereinshaftpflichtversicherung 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 

Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch 

Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung 

(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)  

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist – abweichend von § 4 Ziff. I 8 AHB – im Rahmen und 
Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschä-
den durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (ein-
schließlich Gewässer), wenn diese Umwelteinwirkung nicht von An-
lagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter 
Ziff. 2 fallen. 

 Mitversichert sind gem. § 1 Ziff. 3 AHB Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.2 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gem. Ziff. 1.1 – teilwei-
se abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprü-

che wegen Sachschäden, welche entstehen durch allmähliche Ein-
wirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von 
Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.). 

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei 
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusam-
menhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser 
(einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder einge-
leitet zu sein. 

1.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen 
Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwäs-
ser und mit diesen in Gewässer gelangen. 

2. Risikobegrenzung 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus  
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-

schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 

Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung). 

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-
haltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 oder Teilen, 
die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 bestimmt sind. 

 

3. Fakultative Erweiterung des Versicherungsschutzes  

Falls ausdrücklich vereinbart, ist – abweichend von Ziff. 2.6 – versichert die 
gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 
Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 
oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. § 4 Ziff. I 5 AHB findet 
insoweit keine Anwendung. 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziff. 
5 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Re-
gressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer 
bestehen können. 

4. Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von § 1 Ziff. 1 und § 5 Ziff. 1 AHB – die 
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung 
oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädi-
gung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.1 mitversicher-
ten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten 

oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht 
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Scha-
dens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen er-
kennbar ist. 

5. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-
treten ist, 
– nach einer Störung des Betriebes oder 
– aufgrund behördlicher Anordnung 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-
den Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögens-
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die be-
hördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung 
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der 
Ziff. 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen un-
beschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch 
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch 
die Behörde ausgeführt werden. 

5.3 Im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 5 vereinbarten Ge-
samtbetrages werden dem Versicherungsnehmer die Aufwendun-
gen voll ersetzt, falls er 

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-
triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich angezeigt 
hat und 
– alles getan hat was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 

Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, 
den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu 
mindern  

und  
– auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 

behördliche Anordnungen eingelegt hat oder 
5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt hat. Ist 

eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalls zeitlich nicht möglich, er-
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setzt der Versicherer die Aufwendungen, die der Versicherungsneh-
mer den Umständen nach für geboten halten durfte. 

5.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 5.3 nicht vor, so werden die 
Aufwendungen nur in dem Umfang ersetzt, in dem die Maßnahmen 
notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu ver-
hindern oder den Schadenumfang zu mindern. 

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungs-
summe und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbe-
trag von 50.000 Euro je Störung des Betriebes oder behördlicher An-
ordnung pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 100.000 Euro ersetzt. 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 10 % selbst 
zu tragen. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, 
so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für 
den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen 

der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres 
die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit 
sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 5.1 decken – zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanie-
rung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-
mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers standen. 

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungs-
nehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, be-
einträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen.

6. Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind 
6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden 

sind, dass beim Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Ge-
wässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Störung des Betriebes beruhen. 

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidba-
re, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen ent-
stehen. 

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis er-
bringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der scha-
denursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten 
des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen 
musste. 

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 
6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versiche-

rungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt 
werden können. 

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versi-
cherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses 
Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von 
Abfallentsorgungsanlagen, insbesondere Deponien und Kompostie-
rungsanlagen. 

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonsti-
ge Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss 
der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

 Wird Versicherungsschutz nach Ziff. 3 genommen, gilt dieser Aus-
schluss insoweit nicht. 

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
erzeugte oder gelieferte Abfälle entstehen. 

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem 
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanwei-
sungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder 
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht 
ausführen. 

6.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden. 

6.12 Ansprüche 
– wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich um die 

Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zu-
behör handelt; 

– wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche 
sowie Kohlenstaubexplosionen. 

6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte 
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.  

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch i.S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird. 

6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren, 

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Re-
paratur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,  

 und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beför-
derten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luftfahrzeuge.

7. Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt 

7.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall pauschal für 
Personen-, Sach- sowie gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögens-
schäden 250.000 Euro (bei Personenschäden für die einzelne Person 
jedoch nicht mehr als 50.000 Euro). 

 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des 
Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
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7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene 
Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 

 Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere während der 
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 
– durch dieselbe Umwelteinwirkung 
– durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmit-

telbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwir-

kungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbe-
sondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,  

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. 

 § 3 Ziff. II.2 .Abs. 1. Satz 3 AHB wird gestrichen. 
7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der 

Schadenersatzleistung 10 % selbst zu tragen. 

8. Nachhaftung 

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung 
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Ver-
sicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.2 mit-
versicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, 
mit folgender Maßgabe: 
– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet. 

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des 
Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, 
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicher-
ten Risikos abzustellen ist. 

9. Versicherungsfälle Im Ausland 

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen 
– abweichend von § 4 Ziff. I. 3. AHB – auch im Ausland eintretende 

Versicherungsfälle, 
– die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine 

Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziff. 2.1 – 2.7 zurückzuführen 
sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziff. 2.6 nur, wenn die 
Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt 
waren; 

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen und Messen, wenn Versicherungsschutz gem. Ziff. 2.7 
vereinbart wurde. 

9.2 Bei Versicherungsfällen in den USA, Kanada, Mexiko und Japan 
werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-

dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Ent-
schädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 
damages. 

9.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro- 
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
 
 

Erweiterungen des Versicherungsschutzes 

sind nur Vertragsinhalt, wenn ausdrücklich vereinbart. 

 
 

Anlagen Regress-Risiko 

Siehe Ziff. 3 der Umwelthaftpflichtbasisversicherung. 
Abweichend von der Umwelthaftpflichtbasisversicherung gelten die 
 

Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  

Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung  

(Umwelthaftpflicht-Modell). 

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den 
nachfolgenden Vereinbarungen. 

1.2 Versichert ist – abweichend von § 4 Ziff. I. 8. AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers we-
gen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Bo-
den, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) für die gem. Ziff. 2 in Versi-
cherung gegebenen Risiken. 

 Mitversichert sind gem. § I. Ziff. 3. AHB Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
1.3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft; 

1.3.2 sämtlicher übriger Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungs-
nehmer verursachen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gem. 
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden . 

1.4 Eingeschlossen sind im Umfang der gem. Ziff. 2 in Versicherung gege-
benen Risiken – teilweise abweichend von § 4 Ziff. I .5. AHB – gesetzli-
che Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, welche entstehen 
durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, 
Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

1.5 Falls besonders vereinbart, sind eingeschlossen im Umfang der gem. 
Ziff. 2 versicherten Risiken folgende Deckungserweiterungen: 
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1.5.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch von 
folgenden, nicht versicherungspflichtigen Kfz: 
– Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-

keit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
ren; 

– Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 
– selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 

(Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ih-
rer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest ver-
bundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Be-
förderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet 
sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimm-
ten Art solcher Fahrzeuge gehören). 

 Hierfür gilt: 
 Hinsichtlich der Umwelthaftpflicht-Basisversicherung gelten für die 

vorgenannten Kfz nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und § 2 Ziff. 3 
c) AHB. 

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. 

 Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungs-
nehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das 
Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Ver-
schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das 
Fahrzeug geführt hat. 

1.5.2 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Schäden an gemieteten, gepachteten Ge-
bäuden und/oder Räumlichkeiten durch Brand und Explosion. 

 Ausgeschlossen bleiben die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereig-
nissen fallenden Rückgriffsansprüche. 

1.5.3 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I .1. AHB – die der 
Bundesbahn gegenüber gemäß den Allgemeinen Bedingungen für 

Privatgleisanschlüsse (PAB) übernommene Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers (nicht jedoch eine darüber hinaus zusätzlich verein-
barte Haftung). 

1.6 Für Ärzte gilt: 
 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I. 6. a) AHB – die gesetzli-

che Haftpflicht aus der Beschädigung von gemieteten Praxisräumen. 
Ausgeschlossen sind 
1. Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-

serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-

gen besonders versichern kann; 
2. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuer-

versicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden 
Rückgriffsansprüche. 

1.7 Für Gemeinschaften von Wohnungseigentümern gilt: 
 Eingeschlossen sind – abweichend von § 7 Ziff. 2.AHB – 

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den 
Verwalter; 

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; 

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betäti-
gung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und 
Teileigentum. 

1.8 Für Bahnhofsgaststätten und Bahnhofshotels gilt: 
 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I. 1. AHB – die der 

Deutschen Bundesbahn gegenüber aufgrund der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen für Nebenbetriebe der DB (AVN) übernommene 
vertragliche Haftung. 

 Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der gepachteten Gegen- 
stände (§ 4 Ziff. I .6. a) AHB). 

2. Umfang der Versicherung 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungs-
schein aufgeführten Risiken. 
Versicherungsschutz besteht für die unter Ziff. 2.1-2.5 aufgeführten, jeweils 
ausdrücklich zu vereinbarenden Risikobausteine: 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-

schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen) (Risikoklasse 3). 

 Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 
zum UmweltHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum UmweltHG 
(UmweltHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Ein-
wirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer (Risikoklas-
se 4-7). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder Um-
weltHGAnlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen) 
(Risikoklasse 2.1 - 2.3). 

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer 
und Schäden durch Abwässer. 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder 
Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewäs-
ser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungs-
nehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

 Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. § 4 Ziff. I. 5. AHB 
findet insoweit keine Anwendung. 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum UmweltHG 
(UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung (Risikoklasse 8 + 9). 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer 
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit 
versicherten Anlagen gem. Ziff. 2.1-2.5 in Boden, Luft oder Wasser (einschl. 
Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein. 
Der Versicherungsschutz gem. Ziff. 2.1-2.5 bezieht sich auch auf die Haft-
pflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in 
Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

3. Vorsorgeversicherung/Erhöhungen und Erweiterungen 

3.1 Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2.c und des § 2 AHB – Vorsorgeversi-
cherung– finden für die Ziffern 2.1-2.5 keine Anwendung. Der Versi-
cherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Verein-
barung. 

3.2 § 1 Ziff. 2.b AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – finden für die 
Ziff. 2.1-2.5 ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben 
mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziff. 
2 versicherten Risiken. 

4. Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt 

4.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall pauschal für 
Personen-, Sach- sowie gem. Ziff. 1.2 mitversicherte Vermögens-
schäden 1 Mio. Euro (bei Personenschäden für die einzelne Person 
jedoch nicht mehr als 50.000 Euro). 

 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des 
Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

4.2 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der 
Schadenersatzleistung 10 % selbst zu tragen. 
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Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden 

 
(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziff. 3. 
AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen); 

3. planender, beratender, bau- oder Montage leitender, prüfender 
oder gutachtlicher Tätigkeit; 

4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenfüh-
rung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten; 

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-
gen; 

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen; 

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationa-
lisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Überset-
zung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 

9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapie-
ren und Wertsachen. 

 Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 
20 %, mindestens 50 Euro. Die Deckungssumme beträgt je Schaden-
ereignis 50.000 Euro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungs-
summe. 
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Besondere Bedingungen, Risikobeschreibungen und Erläuterungen für die 
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BBR 1 Bestimmungen für Betriebe 

1. Versicherte Risiken 
 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem im Antrag beschriebenen Risiko. 
Für die Berufshaftpflichtversicherung gilt sinngemäß das unter 1.1 
gesagte. 

 Risikoveränderungen, die sich nach Vertragsabschluß ergeben (z. B. 
Personalanbau, Anschaffung neuer Maschinen, Eröffnung zusätzli-
cher Betriebe, Betriebsumstellung) sind im Umfang von § 1 Ziff. 2. b) 
und § 2 AHB mitversichert. Auf die Frist zur Anzeige nach § 2 Ziff. 1. 
und § 8 Ziff. II. 1. AHB wird besonders hingewiesen. 

1.1 Mitversicherte Risiken 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
1.1.1 des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter und 

Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die 
ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des 
Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt 
werden. 

 Bei der Berufshaftpflichtversicherung gelten diese Bestimmungen, 
wenn Berufsstätte und Wohnung in engem räumlichen Zusammen-
hang stehen. 

 Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, 
die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaf-
ten obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
a) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 

Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 
Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 
15.000 Euro je Bauvorhaben. 

 Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (§ 2 AHB); 

b) des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;  

c) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftrag-
ten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Aus-
führung dieser Verrichtungen erhoben werden; Ausgeschlossen 
sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß Sozialgesetzbuch handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die 
in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden. 

d) der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft. 
1.1.2 des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für Be-

triebsangehörige, die ausschließlich für den versicherten Betrieb be-
stimmt sind (z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, 
Kindergärten u. dgl.), aus Vorhandensein und Betätigung einer Be-
triebsfeuerwehr und aus dem Überlassen von Plätzen, Räumen und 
Geräten an die Sportgemeinschaft seines Betriebes. Nicht versichert 
ist die Haftpflicht aus der Betätigung der Betriebssportgemeinschaft 
sowie die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung 
in dieser; 

1.1.3 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft; 

1.1.4 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungs-
nehmer verursachen; 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß Sozialgesetzbuch handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werden. 

1.1.5 Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. 15. AHB Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im 
Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen 
Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch 
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.  

1.2 Nicht versicherte Risiken 
 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern 

ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gege-
ben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen 
ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haft-
pflicht 

1.2.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen 
noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind; 

1.2.2 aus dem Überlassen von selbst fahrenden Arbeitsmaschinen oder der 
Abgabe von Kraft an Betriebsfremde; 

1.2.3 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen 
oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstal-
tung oder Abbrennen von Feuerwerken; 

1.2.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen; 

1.2.5 bei Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern oder Wasserfahrzeu-
gen  
(1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicher-

ter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen; 

(2) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicher-
ter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden. 

(3) Besteht für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit-
versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle 
anderen Versicherten. 

(4) Eine Tätigkeit der in (1) und (2) genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

1.2.6 bei Luftfahrzeugen 
(1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicher-

ter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
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den Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden. 

(2) Besteht für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit-
versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle 
anderen Versicherten. 

(3) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 

von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit 
die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder 
den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren; 

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luft-
fahrzeugteilen, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeu-
gen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge; 

1.2.7 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse; 
1.3 Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 
 Umweltschäden gemäß den „Besonderen Bedingungen und Risiko-

beschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden 

durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-
Haftpflichtversicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)." 

 Mitversichert sind auch Kleingebinde bis 50 I pro Einzelbehälter und 
bis maximal 500 I Gesamtlagermenge, nicht jedoch CKW. 

 Die Deckungssumme beträgt 250.000 Euro pauschal für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden je Ereignis und Jahr. 

 Innerhalb der Umwelthaftpflichtversicherung hat der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 
10 % selbst zu tragen. 

 Nicht versichert sind Umwelteinwirkungen aus 
– WHG-Anlagen (Anlagen nach dem Wasserhaushaltsgesetz – z. B. 

Tanks für Benzin, Öle, Lösungsmittel u.ä.) siehe Zusatzrisiken 
– Umwelt HG-Anlagen (Aufzählung im Anhang 1 des Umwelthaf-

tungsgesetzes – z. B. Abfallverbrennungsanlagen). 
– Abwasseranlagen (z. B. Ölabscheider) 
– aus versicherungspflichtigen Umwelt HG-Anlagen (gemäß An-

hang 2 des Umwelthaftungsgesetzes) 
– aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhaltung 

und Wartung vorstehend genannter Anlagen (Umweltregressri-
siko). 

BBR 2 Haus- und Grundstückshaftpflicht 

Übt der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Beruf oder Be-
trieb aus, wird der Versicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus dem 
Haus- und Grundbesitz nur durch eine besondere Berufs- oder Betriebs-
haftpflichtversicherung gewährt. 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, Nieß-
braucher, Pächter, Mieter, Verwalter (auch Verwalter des gemein-
schaftlichen Wohnungseigentums). 

2. Mitversichert ist hinsichtlich des versicherten Grundstückes die 
gesetzliche Haftpflicht 

2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-
arbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabear-
beiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 25.000 Euro je 
Bauvorhaben. Wird dieser Beitrag überschritten, so entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (§ 2 AHB); 

2.2 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Perso-
nen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden. 

2.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle in Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß Sozialgesetzbuch handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werden. 

 Mitversichert bleiben jedoch Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern gemäß § 640 SGB (vgl. § 4 Ziff. 11. 2. und § 7 AHB), und 
zwar auch für Angehörige, die mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft leben; 

2.4 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, 
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

2.5 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft. 
2.6 Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch 

Abwässer in die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung  

 Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. 15. AHB Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im 
Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen 
Abwässer) und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch 
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. 

2.7 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Ge-
setzes vom 15.03.1951 außerdem: 

2.7.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer. 

2.7.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

2.7.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwal-
ters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und 
für Zwecke der Gemeinschaft. 

2.8 Besondere Bedingung für die Haftpflichtversicherung der Ge-

meinschaft von Wohnungseigentümern  

 Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. II. 2. AHB in Verbin-
dung mit § 7 Ziff. 1. AHB – 
a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den 

Verwalter; 
b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; 
c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betäti-

gung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. Ausge-
schlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und 
Teileigentum. Die gesetzliche Haftpflicht aus Sondereigentum ist 
im Rahmen der Privathaftpflicht-Versicherung zu versichern. 

3. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 

Gewässerschäden im Rahmen der Privat- sowie Haus- und Grund-

besitzerhaftpflichtversicherung – außer Anlagenrisiko – 

§ 1 (1) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden 
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden), mit Ausnahme der Haftpflicht. 
a) als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 

Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe; 
b) aus dem Einleiten und Einbringen von gewässerschädlichen 

Stoffen in Gewässer oder aus einer Einwirkung auf ein Gewässer, 
durch die physikalische, chemische oder biologische Beschaf-
fenheit des Wassers verändert wird (Einwirkungshaftung); 

c) aus der Beförderung von gewässerschädlichen Stoffen in Fernlei-
tungen, sofern die Leitungen den Bereich eines Betriebsgelän-
des überschreiten oder nicht lediglich Zubehör von Lagerbehäl-
tern sind; 

d) aus der Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhaltung und 
Wartung von Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche 
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten. (Versicherungsschutz für a), b) und c) 
wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt, für d) 
durch Erweiterung der Betriebshaftpflichtversicherung). 

§ 1 (2) Die Gesamtleistung des Versicherers beträgt für Sach- und Vermö-
gensschäden zusammen 50.000 Euro je Schadenereignis, das Zwei-
fache dieser Summe für alle Schäden eines Versicherungsjahres. 

§ 2 (1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als 
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungs-
summe für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

§ 2 (2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnah-
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men des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

§ 3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

§ 4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Ver-
fügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräf-
te ausgewirkt haben. 

BBR 3 Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- oder Grundbesitzerhaftpflichtversicherung  

 für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

1. Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
– als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nach-

trägen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gela-
gerten Stoffe 

– für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden)). 

2. Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im 
folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) Anwendung. 

3. Mitversichert sind Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und 
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den 
Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genom-
men werden. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) handelt. 

§ 2 Versicherungsleistungen 

 Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheits-
deckungssumme (gleichgültig ob Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungs-
summe. 

§ 3 Rettungskosten 

1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außerge-
richtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit ü-
bernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung 
die Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- 
und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung. 

2. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und au-
ßergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, 
als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsdeckungs-
summe übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maß-
nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versi-
cherers.  

§4 Vorsätzliche Verstöße 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

§ 5 Vorsorgeversicherung 

 Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2. c) und des § 2 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung – Vorsor-
geversicherung – finden keine Anwendung. 

§ 6 Gemeingefahren 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindli-
chen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Ver-
fügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräf-
te ausgewirkt haben. 

§ 7 Eingeschlossene Schäden 

 Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB – auch ohne dass ein 
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sa-
chen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass 
die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß § 1 Abs. 1. der Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. Dies gilt 
abweichend von § 4 Ziff. 15. AHB auch bei allmählichem Eindringen der 
Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur 
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens be-
stand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß § 1 Abs. 1. 
der Zusatzbedingungen) selbst. Von jedem Schaden hat der Versi-
cherungsnehmer 250 Euro selbst zu tragen. 

BBR 4 Großkaliberschießen 

Der Versicherungsschutz wird gewährt beim Umgang mit Waffen an der 
vereinseigenen Gewehr- und Pistolen-Schießanlage, deren Kalibergrößen 
nicht der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes e. V. entsprechen. 
Eine Beschränkung auf bestimmte Kaliberstärken wird nicht vorgenommen. 

Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und die Erfüllung eventuell behördlicher 
Auflagen. 

BBR 5 Böllerschießen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von Böller-
schussgeräten, die im Auftrage des Vereins anlässlich solcher Veranstaltun-
gen eingesetzt werden, die nicht über den Sportversicherungsvertrag 
versichert sind. 

Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und die Erfüllung eventuell behördlicher 
Auflagen. 

BBR 6 Arbeitsmaschinen 

Versichert sind die im Antrag genannten, nicht zulassungs- und versiche-
rungspflichtigen Arbeitsmaschinen. 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2. b) und in 
§ 2 Ziff. 3.c) AHB. 
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer 
eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsneh-
mer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der 
Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen 
durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 
 
 
 
 



 

4 BBR  3.3  (01.2008) 

BBR 7 Winden, Kräne (Slipanlagen) 

I. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins als Betreiber der 
im Antrag/Versicherungsschein bezeichneten Winden, Kräne (Slip-
anlagen). 

II. Soweit gegen besondere Beitragszahlung der Einschluss von Schä-
den an Wasserfahrzeugen und Anlagen durch die versicherten Win-

den, Kräne (Slipanlagen) vereinbart ist, gilt folgendes: In Abänderung 
von § 4 I. 6. b) AHB sind Schäden an Wasserfahrzeugen und Anlagen 
mitversichert. Die Deckungssumme beträgt – soweit nichts anderes 
vereinbart ist – 7.700 Euro je Schadenereignis. Die Selbstbeteiligung 
beträgt je Schadenereignis 10 %, mindestens 150 Euro. 

BBR 8 Vereinseigene Pferde 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins als Halter eigener 
Pferde, soweit nicht bereits Versicherungsschutz über die Sportversiche-
rung besteht. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Haftpflichtansprüche 
a) aus der gelegentlichen Überlassung der eigenen Pferde an Nichtmit-

glieder/ Mitglieder (z. B. für private Ausritte); 
b) aus Schäden, die durch die eigenen Pferde im Stall angerichtet 

werden (z. B. an Pensionspferden), soweit nicht das Eigentum des 
Vereins betroffen ist (Eigenschäden). 

Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des vom Verein mit der 
Führung der Aufsicht beauftragten Hüters in dieser Eigenschaft, sofern er 
nicht gewerbsmäßig tätig ist. 
Eingeschlossen ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Vereins aus Flur-
schäden anlässlich des Weidebetriebes. Ausgeschlossen vom Versiche-
rungsschutz bleiben Deckschäden. 

BBR 9 Mitgliedseigene Pferde 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Halten, Besitz und Verwendung 
eigener Pferde zu privaten Zwecken einschließlich der Verwendung im 
Verbands-/Vereinsrahmen. Mitversichert ist hierbei der unentgeltliche 
Verleih der eigenen Pferde an den Verein bzw. Privatpersonen. Vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen ist hingegen der entgeltliche Verleih der 
Pferde. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht 
des Hüters, sofern dieser nicht gewerbsmäßig tätig ist. Ausgeschlossen vom 
Versicherungsschutz ist die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vor-
kommenden Schadenereignissen. Mitversichert ist auch die gesetzliche 
Haftpflicht des Vereins aus Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Deckschäden. 

BBR 10 Untergestellte fremde Pferde 

I. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins aus der Vermie-
tung/Verpachtung/Überlassung seiner Stallungen an Vereinsmit-
glieder bzw. nicht vereinsgebundene Personen. 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche 
Haftpflicht des Vereins als Hüter der in den Vereinsanlagen unterge-
stellten fremden Pferde (Pensionspferde) aus  
a) Ansprüchen Dritter gegen den Verein als Tierhüter gemäß § 834 

BGB. Soweit der Einsatz der Pferde durch den Verein mitversi-
chert wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die 
Überlassung der Pferde an Nichtmitglieder/Mitglieder (z. B. beim 
Reitunterricht). Hierbei ist die gesetzliche Haftpflicht der Gastrei-
ter mitversichert, sofern für diese kein anderweitiger Versiche-
rungsschutz besteht; 

b) Schäden, die durch die Pensionspferde im Stall angerichtet wer-
den, soweit nicht das Eigentum des Vereins betroffen ist (Eigen-
schäden). 

 Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Vereins aus 
Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes sowie die gesetzliche 
Haftpflicht der Pferdepfleger, sofern die Tätigkeit nicht gewerbsmä-
ßig ausgeübt wird. 

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden an den Pensionspferden einschließlich Deckschäden. 

II. Soweit gegen besondere Beitragszahlung der Einschluss von Schä-
den an untergestellten Pferden (Pensionspferde) vereinbart ist, gilt 
folgendes: 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abweichend von § 4 I. 6. a) 
AHB auf Schäden an Pensionspferden bzw. zur Ausbildung genom-
menen Pferden, soweit diese Schäden durch andere Pferde oder 
durch einen ordnungswidrigen Zustand der Ställe und der Gelände-
umzäunung des Vereinsgeländes entstanden sind. Mitversichert sind 
Schäden durch Forkenstich und schuldhaft verspätete Benachrichti-
gung eines Tierarztes. 

 Darüber hinausgehende Schäden, z. B. durch mangelhafte Pflege 
bzw. Fütterung, gewollten oder ungewollten Deckakt usw. sind nicht 
versichert. Ausgeschlossen bleiben Schäden durch Elementarereig-
nisse wie Feuer, Wasser und Sturm. 

 Die Deckungssumme beträgt je versichertes Pferd 7.500 Euro. Die 
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
ist auf das Doppelte dieser Deckungssumme begrenzt. Die Selbstbe-
teiligung je Schadenfall beträgt 10 %, mindestens 150 Euro. 

 Es müssen alle Pensionspferde zur Versicherung angemeldet werden. 

BBR 11 Reitlehrer der Vereine 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins aus der Beschäftigung 
eines Reitlehrers für die Unterrichtserteilung an Nichtmitglieder. Mitversi-
chert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Reitlehrers. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 

Sozialgesetzbuch handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß 
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

BBR 12 Benutzung von Wassersportfahrzeugen 

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die 
ausschließlich zu privaten Zwecken und/oder zur Vermietung ohne 
Berufsbesatzung benutzt werden, und deren Standort im Inland ist. 

2. Mitversichert ist 
a) die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen 

Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs berechtig-
ten Personen; 

b) die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern 
und Schirmdrachenfliegern. 

3. Nicht versichert ist 
a) die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des Schirm-

drachenfliegers; 
b) die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an 

Motorbootrennen oder bei den damit im Zusammenhang ste-
henden Übungsfahrten ereignen. 

4. Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren 
oder explosiblen Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 
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Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung aus der 

privaten Benutzung von Wassersportfahrzeugen 

 

1. Führerscheinklausel 

(1) Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeuges eine behördliche 
Erlaubnis erforderlich, bleibt der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn der verantwortliche Führer beim Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis 
besitzt. 

(2) Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis 
beim verantwortlichen Führer ohne Verschulden annehmen durfte 
oder wenn ein unberechtigter Führer das Fahrzeug geführt hat. 

2. Auslandsschäden 

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. 13. AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, 
sofern diese auf die Ausübung der durch diesen Vertrag versicherten 
Tätigkeit zurückzuführen sind. 

 Bei Schadenereignissen in den USA, Kanada, Mexiko und Japan 
werden – abweichend von § 3 Ziff. 11. 4. AHB – die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme 
angerechnet. 

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst ent-

stehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbeson-
dere punitive oder exemplary damages. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

(2) Abweichend von § 3 Ziff. II. Abs. 3 AHB ist im Falle der vorläufigen 
Beschlagnahme eines Wassersportfahrzeuges in einem ausländi-
schen Hafen die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers. 

3. Kollisionsschäden 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden an Wasserfahrzeugen sowie sonstigen schwimmenden 
oder festen Gegenständen, die als Folge eines Zusammenstoßes oder 

navigatorischen Verschuldens eintreten, wenn und soweit ein Kaskoversi-
cherer zur Ersatzleistung verpflichtet ist. 

4. Gewässerschäden 

a) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden 
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschaden), 

 mit Ausnahme von Gewässerschäden 
1) durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stof-

fen in Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Einwirken auf 
Gewässer. 

 Das gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung 
anderer Rechtsgüter geboten ist;  

2) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder 
anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanla-
gen oder aus maschinellen Einrichtungen des Schiffes. 

b) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

c) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Ver-
fügung oder Maßnahmen, von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 

 

 


